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41/02 Passrecht Fremdenrecht

Norm

AsylG 2005 §8 Abs1

AsylG 2005 §9 Abs1 Z1

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie Ra 2020/14/0082 E 18. November 2020 RS 1 (hier: nur der erste Satz)

Stammrechtssatz

Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass § 9 Abs. 1 Z 1 erster Fall AsylG 2005 es der Behörde ermöglichen

würde, ohne Bedachtnahme auf die Entscheidung über die Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten

stets losgelöst davon eine Neubewertung vorzunehmen, ob die Voraussetzungen für die Zuerkennung von

subsidiärem Schutz vorlägen, und die Aberkennung dieses Status auszusprechen. Diese Au>assung würde nämlich

dazu führen, dass bereits - im Fall des Nichtbestehens der Voraussetzungen für den subsidiären Schutz - jegliche

Aberkennung auf § 9 Abs. 1 Z 1 erster Fall AsylG 2005 gestützt werden könnte. Bei dieser Sichtweise hätte es der

Anordnung des § 9 Abs. 1 Z 1 zweiter Fall AsylG 2005 nicht bedurft. Diese Norm wäre dann schlichtweg überAüssig. Es

darf aber grundsätzlich dem Gesetzgeber nicht unterstellt werden, überAüssige Normierungen gescha>en zu haben

(vgl. VwGH 20.9.2012, 2010/06/0037).
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